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Dienststelle Volksschulbildung 

 
Übertrittsverfahren Sekundarschule – Kurzzeitgymnasium 
Übertrittsdossier Sekundarschule  
 

 Übertritt nach der 2. Sekundarklasse  
 Übertritt nach der 3. Sekundarklasse 

 
 
Lernende/r 
 

 
 
Erziehungsberechtigte 
 

                  
Name Vorname Telefon  Adresse 

                  
Name Vorname Telefon  Adresse 

 
 
Klassenlehrperson 
 

                  
Name Vorname Telefon  (privat) E-Mail 

 
 
 
  

            
Name  Vorname  

                  
Geschlecht Geburtsdatum Adresse 

                  
Klasse Schulhaus Gemeinde 
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Zeugnisnoten 
 
Fachliche Kompetenzen 
  

Fächer Leistung Niveau 

Deutsch   
Mathematik   
Französisch   
Englisch   
Natur und Technik  A/B 

 
Überfachliche Kompetenzen  
 

Kompetenzen im Zeugnis 1. Sem Sek 
ne tw er ü 
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Selbstständig arbeiten     
Sorgfältig arbeiten     
Sich aktiv am Unterricht beteiligen     
Eigene Fähigkeiten einschätzen     

so
zi

al
 

Ve
rh

al
te
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Mit anderen zusammenarbeiten     
Konstruktiv mit Kritik umgehen     
Respektvoll mit anderen umgehen     
Regeln einhalten     

zusätzliche Kriterien für die Zuweisung  

 

Ist schulisch durchschnittlich gefordert.      
Verfügt noch über Leistungsreserven.     
Setzt sich gerne mit schulischen Inhalten auseinander.     
Ist bereit, Zeit und Energie fürs Lernen zu verwenden.     
Ist fähig, bei komplexen Sachverhalten das Wesentliche zu erkennen.     
Kann Informationen strukturieren, vergleichen und Zusammenhänge herstellen.      
Kann neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.     
Kann sich sprachlich leicht, klar und situationsgerecht ausdrücken.     
Kann bei Arbeitsaufträgen das Vorgehen selbständig planen und die Zeit eintei-
len.     

 
Bemerkungen/Erklärungen zur Zuweisung  
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Übertrittsentscheid für das Schuljahr      /      
 
            
Name Vorname 

 
Aufgrund der Beurteilungsergebnisse wird folgendes Ergebnis festgehalten: 
1. Gespräch 

 Eintritt ins Kurzzeitgymnasium 
 

 Kein Eintritt ins Kurzzeitgymnasium  
 

 Die Beteiligten sind sich über einen Eintritt ins Kurzzeitgymnasium uneinig und vereinbaren einen 
 weiteren Gesprächstermin.  
 
 

 
 

2. Gespräch 
 Eintritt ins Kurzzeitgymnasium 

 

 Kein Eintritt ins Kurzzeitgymnasium 
 

 Die Beteiligten sind sich über einen Eintritt ins Kurzzeitgymnasium uneinig. 
 
 

 
Bestätigung/Verweigerung des Zuweisungsentscheids durch die Schulleitung der aufnehmen-
den Schule. 

 Bestätigung des Übertrittsentscheids   
 

Verweigerung des Übertrittsentscheids   

      

           
Adresse/Stempel aufnehmende Schule    

           
Ort, Datum und Unterschrift    

 
  

      
Ort und Datum 
 
      
Lernende/Lernender 
 
      
Erziehungsberechtigte 
 
      
Klassenlehrperson 

      
Ort und Datum 
 
      
Lernende/Lernender 
 
      
Erziehungsberechtigte 
 
      
Klassenlehrperson 
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Anmeldung für folgendes Kurzzeitgymnasium 
Die Dienststelle Gymnasialbildung nimmt die Zuweisung des Schulstandortes vor. Die Lernenden können jedoch einen gewünsch-
ten Schulort angeben. 
 

 Kantonsschule Alpenquai, Luzern  
Sport- und Musikklasse 

 Kantonsschule Sursee 

 

 Kantonsschule Musegg, Luzern 

  Grundlagenfach Italienisch statt Grund-
lagenfach Französisch  

 Kantonsschule Willisau  

 Kantonsschule Reussbühl, Luzern 

 Grundlagenfach Italienisch statt 
Grundlagenfach Französisch 

 Kantonsschule Seetal, Baldegg 
 

 
 

Kantonsschule Schüpfheim 
  Kurzzeitgymnasium (4 Jahre) 
  Gymnasium Plus (5 Jahre) 

 

 
 

Gymnasium St. Klemens, Ebikon 
 

 Schwerpunktfach   

 1. Priorität       
 2. Priorität       

 
 
Handhabung Übertrittsdossier 
Einigkeit: 
Bei Einigkeit werden das Übertrittsdossier und das Dokument "Überlegungen zur Laufbahn" 
von der Schulleitung an die aufnehmende Schule zur Bestätigung weitergeleitet. Verweigert 
die Schulleitung der aufnehmenden Schule den Zulassungsentscheid, muss sie einen ent-
sprechenden schriftlichen Entscheid ausstellen. 
 
Nichteinigkeit: 
Bei Nichteinigkeit erhalten die Erziehungsberechtigten das Übertrittsdossier inklusive den 
Dokumenten "Überlegungen zur Laufbahn", Fremdbeurteilung und Selbstbeurteilung für die 
Antragsstellung innerhalb von 10 Tagen bei der Schulleitung des gewünschten Kurzzeitgym-
nasiums (§ 9 Abs. 2, SRL 405b). 
 
Archivierung 
Das Übertrittsdossier ist nach Abschluss des Übertrittsverfahrens von der Schulleitung der 
aufnehmenden Schule während dreier Jahre aufzubewahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luzern, 1. August 2020/BrA 
159954 
 
 


